
Steuern im Bild
Das Steuerrecht ist eine komplexe Materie. 
Um Ihnen den Zugang zu erleichtern, 
bringt Ihnen die MEDplan steuerliche 
Regelungen bildhaft näher. Diesmal: 
Gerichtskosten und Strafen, Teil 2.
o Mag. Susanne Glawatsch

Telefon +43 (0)1 817 53 50
E-Mail: info@medplan.at
www.medplan.at

Absetzen von Gerichtskosten und Strafen Teil 2
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Laut der aktuellen Einkommen-
steuerrichtlinien sind Verfahrens-

kosten abzugsfähig, wenn die zur 
Last gelegte Handlung ausschließ-

lich und unmittelbar aus der betrieb-
lichen Tätigkeit heraus erklärbar und damit 

betrieblich veranlasst ist. Nicht mehr gilt, dass 
die Abzugsfähigkeit davon abhängt, ob das Ver-
fahren mit der Verhängung einer Strafe endet 
oder nicht.

Kann ein selbst-
ständiger Arzt 
betriebliche 
Strafen steuer-
lich absetzen?
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Laut Einkommensteuergesetz sind 
Strafen und Geldbußen, die von 
einem Gericht, einer Verwaltungs-
behörde oder einem Organ der 
 Europäischen Union verhängt 
 werden, sowie Verbandsgeldbußen 
nach dem Verbandsverantwortlich-
keitsgesetz generell steuerlich 
nicht abzugsfähig.


